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Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
für den Bebauungs- und Grünord-

nungsplan Nr. 106 Ä XIX „Peisserstraße“
Der Stadtrat hat am 05.12.2013 den Bebauungs- und Grünord-
nungsplan Nr. 106 Ä XIX „Peisserstraße“ als Satzung beschlossen. 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetz-
buches ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt der Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 106 Ä XIX „Peis-
serstaße“ in Kraft.

Ab sofort wird der Bebauungs- und Grünordnungsplan mit Be-
gründung sowie der zusammenfassenden Erklärung über die Art 
und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berück-
sichtigt wurden, gem. § 10 Abs. 3 S. 2 BauGB im Stadtplanungsamt, 
Verwaltungsgebäude, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zimmer 110, während 
der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitge-
halten. Für Auskünfte und Erläuterungen stehen Mitarbeiter des 
Stadtplanungsamtes gerne zur Verfügung.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Ab-
wägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hin-
gewiesen.

Unbeachtlich werden demnach 

  1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

  2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

  3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt Ingolstadt gel-
tend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermö-
gensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Lageplan zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 106 Ä 
XIX „Peisserstraße“

Ingolstadt, 18.12.2013 
Stadt Ingolstadt

Dr. Alfred Lehmann 
Oberbürgermeister

Umlegung „Zuchering – Am Fort X“,, Gemarkung Zuchering; 
Bekanntmachung nach § 69 Baugesetzbuch (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S: 1548)

Bekanntmachung des Beschlusses über 
die Aufstellung des Umlegungsplans

Der Umlegungsausschuss hat am 04.12.2013 folgenden Beschluss 
gefasst:

„Nach Erörterung mit den Eigentümern wird gemäß § 66 BauGB 
für die Umlegung „Zuchering – Am Fort X“, Gemarkung Zuche-
ring, der

U m l e g u n g s p l a n

aufgestellt.

Der Umlegungsplan besteht nach § 66 Abs. 3 BauGB aus der Um-
legungskarte (§ 67 BauGB) und dem Umlegungsverzeichnis (§ 68 
BauGB).

Dem Umlegungsplan liegt als Verteilungsmaßstab das Verhältnis 
der Werte (§ 58 BauGB) zugrunde.

Die Flurstücke werden in Bezug auf Flächen nach § 55 Abs.2 BauGB 
erschließungsflächenbeitragsfrei zugeteilt.“

Hinweise:

Der Umlegungsplan liegt ab sofort bis zum Abschluss des Umle-
gungsverfahrens (Berichtigung des Grundbuchs) bei der Umle-

gungsstelle (Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt) während der Dienststun-
den zur Einsichtnahme aus.

Die Einsichtnahme in den Umlegungsplan ist nur dem gestattet, 
der ein berechtigtes Interesse darlegt.

Den an der Umlegung Beteiligten wird nach § 70 Abs.1 Satz 1 
BauGB ein ihre Rechte betreffender Auszug aus dem Umlegungs-
plan mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zugestellt.

Die Bekanntmachung des Umlegungsbeschlusses (11.07.2012) 
vom 18.07.2012 und des ergänzenden Umlegungsbeschlusses 
(12.12.2012) vom 19.12.2012, durch die die Umlegung eingelei-
tet wurde, enthielt die Aufforderung zur Anmeldung von Rechten. 
Gemäß § 48 Abs. 2 Satz 2 BauGB ist die Frist zur Anmeldung von 
Rechten mit der Beschlussfassung über den Umlegungsplan abge-
laufen.

Baugenehmigungen

1. Baugenehmigung der 
Stadt Ingolstadt (Az.:01416-13-09)

Vorhaben/Betreff:  Neubau einer Wohnanlage (BA I und BA 
II) mit Tiefgarage

Grundstück: Ingolstadt, Schwäblstraße 7a, 9a, 9b

Gemarkung: Ingolstadt Ingolstadt 

Flur-Nr.: 4964/1 4964/3 

Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmigung 
(Bescheid vom 06.12.2013). Geplant ist der Neubau einer Wohn-
anlage mit Tiefgarage.

2. Baugenehmigung der 
Stadt Ingolstadt(Az.:03577-13-10)

Vorhaben/Betreff: Aufstockung eines 2-Fam.-Wohnhauses

Grundstück: Ingolstadt, Rankestraße 53

Gemarkung: Ingolstadt 

Flur-Nr.: 5421/9 

Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmigung 
(Bescheid vom 09.12.2013). Geplant ist die Aufstockung eines 
Zweifamilienwohnhauses.

3. Baugenehmigung der 
Stadt Ingolstadt (Az.:03240-13-08)

Vorhaben/Betreff: Neubau einer Einhausung für die Abfalltonnen

Grundstück:  Ingolstadt, Krumenauerstraße 50, 52, 54, 
56, 58, 60

Gemarkung: Ingolstadt 

Flur-Nr.: 2268/4 

Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmigung 
(Bescheid vom 10.12.2013). Geplant ist der Neubau einer Einhau-
sung für Abfalltonnen.

4. Baugenehmigung der 
Stadt Ingolstadt (Az.:02391-13-08)

Vorhaben/Betreff:  Dachgeschossausbau zu 8 WE mit Errich-
tung von 24 Dachgauben, 8 Loggien und 
12 Stellplätzen

Grundstück: Ingolstadt, Ungernederstraße 2, 4, 6, 8

Gemarkung: Ingolstadt

Flur-Nr.: 3170/5

Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmigung 
(Bescheid vom 12.12.2013). Geplant ist Dachgeschossausbau zu 
8 Wohneinheiten mit Errichtung von 24 Dachgauben, 8 Loggien 
und 12 Stellplätzen.

Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle be-
nachbarten Grundstückseigentümer der o.a. Baumaßnahme 
darauf hin, dass die o.a. genehmigten Planunterlagen beim Bau-
ordnungsamt der Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zimmer 
Nr. 103 (Tel.: 305-2222) zu den üblichen Geschäftsstunden einge-
sehen werden können. Rechtsgrundlage für diese Veröffentlichung 
ist Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müs-
sen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Be-
scheids bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
Postfachanschrift: Postfach 200543, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts erheben. In der Klage müssen Sie den 
Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie einen bestimmten 
Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid in 
Urschrift oder Abschrift beifügen. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Sie Abschriften für die übrigen Beteiligten beifügen.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

-  Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.6.2007 (GVBl. S. 390) 
wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Wi-
derspruch einzulegen.

-  Die Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig.

-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten seit 01. Juli 2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 
zu entrichten.

(Bau-) Genehmigungsverfahren bei der 
Stadt Ingolstadt (Az.:03708-13-09)

Vorhaben/Betreff:  Umgestaltung und bauliche Änderungen im 
bestehenden und künftigen SB-Warenhaus

Grundstück: Ingolstadt, Lena-Christ-Straße 1

Gemarkung: Ingolstadt 

Flur-Nr.: 3622 

Am 09.12.2013 wurde für das o.a. Bauvorhaben die Erteilung einer 
Genehmigung beantragt.

Alle benachbarten Grundstückseigentümern wird hiermit Gele-
genheit gegeben, die o.a. Planunterlagen beim Bauordnungsamt 
der Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zimmer Nr. 103 (Tel.: 
305-2222) innerhalb der nächsten 14 Tage zu den üblichen Ge-
schäftsstunden einzusehen. Rechtsgrundlage für diese Veröffentli-
chung ist die analoge Anwendung des Art. 66 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO).

Bekanntmachung 
über die Aufforderung zur Einreichung 
von Wahlvorschlägen für die Wahl des 

Stadtrats und des Oberbürgermeisters in 
der Stadt Ingolstadt am 16. März 2014

1.  Durchzuführende  Wahl: 
Am Sonntag, dem 16. März 2014, findet die Wahl von 50 Stadtrats-
mitgliedern und des Oberbürgermeisters statt.

2.  Wahlvorschlagsträger 
Wahlvorschläge dürfen nur von Parteien und von Wählergruppen 
(Wahlvorschlagsträgern) eingereicht werden. Der Begriff der politi-
schen Partei richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Par-
teien (Parteiengesetz). Wählergruppen sind alle sonstigen Vereini-
gungen oder Gruppen natürlicher Personen, deren Ziel es ist, sich 
an Gemeindewahlen zu beteiligen. Parteien und Wählergruppen, 
die verboten sind, können keine Wahlvorschläge einreichen.

3.    Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

3.1   Die Wahlvorschlagsträger werden zur Einreichung von Wahl-
vorschlägen aufgefordert. Die Wahlvorschläge können ab 
Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spätestens am Don-
nerstag, dem 23. Januar 2014, 18.00 Uhr (52. Tag vor dem 
Wahltag), dem Wahlleiter zugesandt oder während der all-
gemeinen Dienststunden im Neuen Rathaus, Rathaus-
platz 4, 1. Stock, Zimmer 107 oder 109, übergeben werden.  
Jeder Wahlvorschlagsträger darf nur einen Wahlvorschlag ein-
reichen.

3.2    Werden mehrere gültige Wahlvorschläge eingereicht, findet 
die Wahl 
- des Stadtrats nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, 
- des Oberbürgermeisters nach den Grundsätzen der Mehr-
heitswahl mit Bindung an die ich bewerbenden Personen 
statt.

3.3   Wird kein oder nur ein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, 
findet die Wahl 
- des Stadtrats nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl, 
-des Oberbürgermeisters nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl ohne Bindung an sich bewerbende Personen 
statt.

4. Wählbarkeit zum Mitglied des Stadtrats

4.1   Für das Amt eines Stadtratsmitglieds ist jede Person wählbar, 
die am Wahltag  
- Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes 
oder Staatsangehörige der  übrigen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union ist 
- das 18. Lebensjahr vollendet hat; 
- seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde eine Woh-
nung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, oder 
ohne Wohnung zu haben sich in der Gemeinde gewöhnlich 
aufhält. Wer die Wählbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, 
jedoch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die 
Stadt zurückkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wählbar.

4.2    Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach 
Art. 21 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist.

5. Wählbarkeit zum Oberbürgermeister

5.1    Für das Amt des Oberbürgermeisters ist jede Person wählbar, 
die am Wahltag  
- Deutsche im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes ist; 
- das 18. Lebensjahr vollendet hat;

         Für die Wahl zum Oberbürgermeister kann auch eine Per-
son gewählt werden, die weder eine Wohnung noch ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in der Stadt Ingolstadt hat.
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5.2    Von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die nach 
Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wählbar ist. Zum Oberbürger-
meister kann außerdem nicht gewählt werden, wer am Tag 
des Beginns der Amtszeit das 65. Lebensjahr vollendet hat.

6. Aufstellungsversammlungen

6.1    Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei oder 
einer Wählergruppe in einer Versammlung aufgestellt, die zu 
diesem Zweck für den gesamten Wahlkreis einzuberufen ist.

         Diese Aufstellungsversammlung ist 
- eine Versammlung der Anhänger einer Partei oder 
Wählergruppe, 
- eine besondere Versammlung von Delegierten, die von Mit-
gliedern einer Partei oder Wählergruppe für die bevorste-
hende Aufstellung sich bewerbender Personen gewählt wur-
den, oder 
- eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach 
der Satzung einer Partei oder einer Wählergruppe all-
gemein für bevorstehende Wahlen bestellt wurde.

        Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegiertenver-
sammlung darf nicht früher als zwei Jahre vor dem Monat, in 
dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder 
einer Wählergruppe gewählt worden sein, die im Zeitpunkt 
der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt waren.

        Die Teilnehmer der Aufstellungsversammlung müssen im Zeit-
punkt ihres Zusammentritts im Wahlkreis wahlberechtigt sein. 
Die Aufstellungsversammlung darf nicht früher als 15 Monate 
vor dem Monat stattfinden, in dem der Wahltag liegt.

        Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Abstim-
mung gewählt. Jede an der Aufstellungsversammlung teilnah-
meberechtigte und anwesende Person ist hierbei vorschlagsbe-
rechtigt. Den sich für die Aufstellung bewerbenden Personen 
ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen.

6.2    Ersatzleute, die für den Fall des Ausscheidens einer sich be-
werbenden Person in den Wahlvorschlag nachrücken, sind in 
gleicher Weise wie sich bewerbende Personen aufzustellen.

6.3    Mehrere Wahlvorschlagsträger können gemeinsame Wahlvor-
schläge einreichen. Gemeinsame Wahlvorschläge sind in ei-
ner gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei Oberbürger-
meisterwahl siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten vereinbaren 
die Wahlvorschlagsträger.

6.4    Bei Stadtratswahlen kann die Versammlung beschließen, dass 
sich bewerbende Personen zweimal oder dreimal auf dem 
Stimmzettel aufgeführt werden sollen.

6.5    Besonderheiten  bei  der  Oberbürgermeisterwahl: 
Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagsträgern als sich 
gemeinsam bewerbende Person aufgestellt werden, sind fol-
gende Verfahrensarten möglich:

6.5.1  Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen Auf-
stellungsversammlung der Parteien und der Wählergruppen 
aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvorschlag einrei-
chen.

6.5.2  Die Parteien und die Wählergruppen stellen eine sich bewer-
bende Person in getrennten Versammlungen auf und reichen 
getrennte Wahlvorschläge ein. Eine von mehreren Versamm-
lungen aufgestellte Person muss gegenüber dem Wahlleiter 
schriftlich erklären, ob sie als sich gemeinsam bewerbende 
Person auftreten will oder, falls diese Möglichkeit beschlos-
sen wurde, ob sie sich nicht auf allen Wahlvorschlägen be-
werben will.

7. Niederschriften über die Versammlung

7.1    Über die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein: 
- die ordnungsgemäße Ladung zur Aufstellungsversammlung 
- Ort und Zeit der Aufstellungsversammlung, 
- die Zahl der teilnehmenden Personen, 
- bei einer allgemeinen Delegiertenversammlung die 
Erklärung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht früher als 
zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag liegt, von  
den Mitgliedern einer Partei oder einer Wählergruppe ge-
wählt worden ist, die im  Zeitpunkt der Wahl der Delegierten 
im Wahlkreis wahlberechtigt waren, 
- der Verlauf der Aufstellungsversammlung, 
- das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden Perso-
nen gewählt wurden,  
- die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Personen, 
ihre Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache Aufführung 
- auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende Perso-
nen ersetzt werden, sofern die Aufstellungsversammlung Er-
satzleute aufgestellt hat, 
- bei der Stadtratswahl Angaben über eingegangene 
Listenverbindungen.

7.2    Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung 
leitenden Person und zwei Wahlberechtigten, die an der Ver-
sammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben. Jede 
wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift unter-
zeichnen. Auch sich bewerbende Personen dürfen die Nieder-
schrift unterzeichnen, wenn sie an der Versammlung teilge-
nommen haben.

7.3    Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefügt sein, 
in die sich diejenigen Wahlberechtigten mit Namen, An-
schrift und Unterschrift eingetragen haben, die an der  
Versammlung teilgenommen haben.

7.4   Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahlvor-
schlag beizulegen.

8. Inhalt der Wahlvorschläge

8.1    Bei Gemeinderats-/Stadtratswahlen darf jeder Wahlvorschlag 
höchstens so viele sich bewerbende Personen enthalten, wie 
Gemeinderats-/Stadtratsmitglieder zu wählen sind. In Ingol-
stadt darf daher ein Wahlvorschlag höchstens 50 sich bewer-
bende Personen enthalten. Wenn sich bewerbende Personen 
im Wahlvorschlag mehrfach aufgeführt werden, verringert 
sich die Zahl der sich bewerbenden Personen entsprechend.

         Sich bewerbende Personen dürfen bei Wahlen für ein 
gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in 
einem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie dürfen bei ei-
ner Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt werden.  
Bei der Wahl des Oberbürgermeisters darf jeder Wahlvorschlag 
nur eine sich bewerbende Person enthalten.

8.2    Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der 
Wählergruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame Wahlvor-
schläge müssen die Namen sämtlicher daran beteiligter Par-
teien oder Wählergruppen tragen. Kurzbezeichnungen, bei 
denen der Name der Partei oder der Wählergruppe nur durch 
eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise ausgedrückt wird, 
reichen als Kennwort aus. Dem Kennwort ist eine weitere Be-
zeichnung beizufügen, wenn das zur deutlichen Unterschei-
dung der Wahlvorschläge erforderlich ist. 

        Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt 
der Name des Wahlvorschlagsträgers als Kennwort, bei ei-
nem gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen sämt-
licher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen in 
der im Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kenn-
wort. Enthalten gemeinsame, aber getrennt eingereichte 
Wahlvorschläge zur Oberbürgermeisterwahl kein oder kein 
gemeinsames Kennwort, gelten die Kennworte der Wahl-
vorschläge in alphabetischer Reihenfolge als gemeinsames 
Kennwort.

8.3    Organisierte Wählergruppen haben einen Nachweis über die 
Organisation vorzulegen, wenn sie als organisiert behandelt 
werden sollen.

8.4    Jeder Wahlvorschlag soll einen Beauftragten und seine Stell-
vertretung bezeichnen, die in der Stadt wahlberechtigt sein 
müssen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt der erste Unterzeichner 
als Beauftragter, der zweite als seine Stellvertretung. Der Be-
auftragte ist berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahl-
vorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall 
gilt die Erklärung des Beauftragten. 

8.5    Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe sämtlicher sich bewer-
bender Personen in erkennbarer Reihenfolge entsprechend 
der Aufstellung in der Niederschrift über die Aufstellungsver-
sammlung nach Familienname, Vorname, Tag der Geburt, Ge-
schlecht, Beruf oder Stand und Anschrift enthalten.

8.6    Angegeben werden können kommunale Ehrenämter und im 
Grundgesetz und in der Verfassung vorgesehene Ämter, falls 
diese in den Stimmzettel aufgenommen werden sollen. Es 
sind dies insbesondere: Ehrenamtlicher erster, zweiter oder 
dritter Bürgermeister, Gemeinderats-/Stadtratsmitglied, stell-
vertretender Landrat, Kreisrat, Bezirkstagspräsident, stellver-
tretender Bezirkstagspräsident, Bezirksrat, Mitglied des Euro-
päischen Parlaments, des Bundestags, des Landtags.

        Dreifach aufzuführende sich bewerbende Personen erscheinen 
auf dem Stimmzettel vor den zweifach aufzuführenden und 
diese vor den übrigen sich bewerbenden Personen.

8.7    Die sich bewerbende Person muss erklären, dass sie der Auf-
nahme ihres Names in den Wahlvorschlag zustimmt und dass 
sie bei Wahlen für ein gleichartiges Amt, die am selben Tag 
stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt wird.  Wird 
eine mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die sich bewer-
bende Person dem Wahlleiter nach Aufforderung mitzuteilen, 
welche Bewerbung gelten soll. Unterlässt sie diese Mitteilung 
oder widersprechen sich die Mitteilungen, sind die Bewerbun-
gen für ungültig zu erklären.

         Die sich bewerbende Person muss außerdem erklären, dass sie 
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist.

8.8    Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Oberbürgermeisters muss 
ferner, wenn die sich bewerbende Person im Wahlkreis weder 
eine Wohnung noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine 
Bescheinigung der Gemeinde, in der die sich bewerbende Per-
son ihre Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, 
oder ohne eine Wohnung zu haben ihren gewöhnlichen Auf-
enthalt hat, über ihre Wählbarkeit enthalten.

        Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

8.9    Ein Wahlvorschlag zur Wahl eines Mitglieds des Stadtrats  
muss, wenn sich die Person nicht in der Gemeinde bewerben 
will, in der sie ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwoh-
nung  hat, eine Bescheinigung dieser Gemeinde, bei Personen 
ohne Wohnung der letzten Wohnsitzgemeinde, enthalten, 
dass  sie nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen ist. Die 
Gemeinde darf diese Bescheinigung nur einmal ausstellen.

        Das Gleiche gilt für Ersatzleute.

9.   Unterzeichnung der Wahlvorschläge

        Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten unter-
schrieben sein, die am 03. Februar 2014 wahlberechtigt sind. 
Die Unterzeichnung durch sich bewerbende Personen oder Er-
satzleute eines Wahlvorschlags ist unzulässig. Die Unterschrif-
ten auf dem Wahlvorschlag müssen eigenhändig geleistet wer-
den.

        Die Unterzeichner müssen Familienname, Vorname und An-
schrift angeben und in der Stadt wahlberechtigt sein. Jeder 
Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeich-
nen. Die Zurückziehung einzelner Unterschriften, der Verlust 
des Wahlrechts oder der Tod der Unterzeichner des Wahlvor-
schlags berührt die Gültigkeit des Wahlvorschlags nicht. 

10.   Unterstützungslisten für Wahlvorschläge

10.1   Wahlvorschläge von neuen Wahlvorschlagsträgern müssen 
nicht nur von zehn Wahlberechtigten unterschrieben wer-
den, sondern zusätzlich von mindestens 385 Wahlberechtig-
ten durch Unterschrift in Listen, die bei der Stadt aufliegen, 
unterstützt werden. Neue Wahlvorschlagsträger sind Par-
teien und Wählergruppen, die im Stadtrat seit dessen letz-
ter Wahl nicht aufgrund eines eigenen Wahlvorschlags un-
unterbrochen bis zum 90. Tage vor dem Wahltag vertreten 
waren; sie benötigen allerdings dann keine zusätzlichen Un-
terstützungsunterschriften, wenn sie bei der letzten Land-
tagswahl oder bei der letzten Europawahl mindestens fünf 
v. H. der im Land insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen 
oder bei der letzten Bundestagswahl mindestens fünf v. H. 
der im Land abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten 
haben. Maßgeblich sind die vom Landeswahlleiter früher 
als drei Monate vor dem Wahltag bekannt gemachten Er-
gebnisse.

          Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusätzlichen 
Unterstützungsunterschriften, wenn dessen Wahlvorschlags-
träger in ihrer Gesamtheit im Stadtrat seit dessen letzter Wahl 
aufgrund des gleichen gemeinsamen Wahlvorschlags bis zum 
90. Tag vor dem Wahltag vertreten waren oder wenn mindes-
tens einer der beteiligten Wahlvorschlagsträger keine zusätz-
lichen Unterstützungsunterschriften benötigt.

10.2    In die Unterstützungsliste dürfen sich nicht eintragen: 
- die in einem Wahlvorschlag aufgeführten sich bewerben-
den Personen und Ersatzleute, 
- Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstützungs-
liste eingetragen haben, 
- Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben.

10.3    Während der Eintragungszeiten ist in dem Gebäude, in dem 
sich der Eintragungsraum befindet, sowie unmittelbar vor 
dem Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung oder erheb-
liche Belästigung der sich Eintragenden verboten. 

10.4   Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos.

10.5    Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintragungs-
räume, die Öffnungszeiten und die Ausstellung von Eintra-
gungsscheinen an kranke und körperlich behinderte Perso-
nen werden von der Stadt gesondert bekannt gemacht.

11.     Listenverbindungen bei der Stadtratswahl

           Die Verbindung von Wahlvorschlägen (Listenverbindung) ist 
in Aufstellungsversammlungen in geheimer Abstimmung zu 
beschließen. Ein Wahlvorschlagsträger darf sich nur an einer 
Listenverbindung beteiligen. Innerhalb einer Listenverbin-
dung muss jeder Wahlvorschlagsträger die Verbindung mit 
allen übrigen beteiligten Wahlvorschlagsträgern eingehen. 
Das Eingehen, die Änderung oder die Aufhebung einer Lis-
tenverbindung kann bis 03. Februar 2014, 18 Uhr, mitgeteilt 
werden.

           Die Änderung oder Aufhebung einer Listenverbindung kann   
nur gemeinsam erfolgen.

            Bei der Oberbürgermeisterwahl ist eine Verbindung von 
Wahlvorschlägen unzulässig (siehe jedoch Nr. 6.5).

12.    Zurücknahme von Wahlvorschlägen

            Die Zurücknahme der Wahlvorschläge im Ganzen ist nur 
bis zum 23. Januar 2014, 18 Uhr, zulässig. Über die Zurück-
nahme von Wahlvorschlägen im Ganzen beschließen die 
Wahlvorschlagsträger in gleicher Weise wie über die Aufstel-
lung der Wahlvorschläge. Der Beauftragte kann durch die 
Aufstellungsversammlung verpflichtet werden, unter be-
stimmten Voraussetzungen den Wahlvorschlag zurückzu-
nehmen.

Ingolstadt, 25.11.2013

gez. 
Chase 
Wahlleiter

Bekanntmachung  
über die Eintragungsmöglichkeiten in Unter-

stützungslisten für die Wahl des Stadtrats und 
des Oberbürgermeisters am 16. März 2014

1.  Falls Wahlvorschläge zusätzliche Unterstützungsunterschriften 
benötigen, können sich  die Wahlberechtigten ab dem Tag nach 
der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spätestens bis Mon-
tag, dem 03.02.2014, 12 Uhr, mit Familiennamen, Vornamen 
und Anschrift in eine Unterstützungsliste eintragen.

2. Es bestehen folgende Eintragungsmöglichkeiten:

Anschrift des 
Eintragungsraumes

Eintragungszeiten

Neues Rathaus, Rat-
hausplatz 4, 85049 
Ingolstadt,

Bürgerservice im 
Erdgeschoss

Montag, Dienstag und Mittwoch: 
8.00 – 16.00 Uhr 
Donnerstag: 
8.00 – 18.00 Uhr 
Freitag: 
8.00 - 12.30 Uhr 
Samstag: 
9.00 – 12.30 Uhr

 
am Donnerstag, 30.01.2014: 
zusätzlich bis 20 Uhr

Der Eintragungsraum ist barrierefrei erreichbar.

3.  Die Unterschrift muss eigenhändig geleistet werden. Wer glaub-
haft macht, wegen Krankheit oder körperlicher Behinderung 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage 
zu sein, einen Eintragungsraum aufzusuchen, erhält auf Antrag 
einen Eintragungsschein. Auf dem Eintragungsschein ist an Ei-
des statt zu versichern, dass diese Voraussetzungen für die Er-
teilung vorliegen. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch 
bewirkt werden, dass die wahlberechtigte Person auf dem Ein-
tragungsschein ihre Unterstützung eines bestimmten Wahlvor-
schlags erklärt und eine Hilfsperson beauftragt, die Eintragung 
im Eintragungsraum für sie vorzunehmen. Der Eintragungs-
schein ist bei der Eintragung abzugeben. Eintragungsscheine 
können schriftlich oder mündlich (nicht fernmündlich) bei der 
Stadt beantragt werden. Die Eintragung kann nicht brieflich er-
klärt werden. 

4.  Personen, die sich eintragen wollen, müssen ihren Personal-
ausweis, ausländische Unionsbürger/Unionsbürgerinnen ihren 
Identitätsausweis oder ihren Reisepass vorlegen.

Änderung der Hausmüllabfuhr in 
der Weihnachtswoche 2013

Wegen Heiligabend und der Weihnachtsfeiertage am  Diens-
tag, den, 24.12.2013; Mittwoch, den 25.12.2013; Donnerstag,  
den  26.12.2013, verschiebt sich die Hausmüllabfuhr in der 52. 
KW teilweise auf den Samstag und Montag vor den Feiertagen 
und auf die Tage nach den Feiertagen.

Im Stadtgebiet mit Be-
reitstellservice finden die 

Leerungen der Müllbe-
hälter wie folgt statt:

Entleerungs-
tag in der 

Weihnachts-
woche Datum

Montagsleerung am Samstag 21.12.2013

Dienstagsleerung und Teile 
der Mittwochsleerung am

Montag 23.12.2013

restliche Mittwochslee-
rung und Teile der Don-
nerstagsleerung am

Freitag 27.12.2013

restliche Donnerstagsleerung 
und ganze Freitagsleerung am

Samstag 28.12.2013

Ortsteile 
ohne Bereit-
stellservice

Entleerungs-
tag in der 

Weihnachts-
woche

Datum betroffene 
Behälter

Zuchering Samstag 21.12.2013 Biotonne

Mailing, 
Feldkirchen

Samstag 21.12.2013 Restmüll- 
und Papier-
tonne

Winden, 
Oberbrun-
nenreuth, 
Unterbrun-
nenreuth, Spi-
talhof

Montag 23.12.2013 Biotonne
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Öffentliche Ausschreibung Irgertsheim, 
Pettenhofen, 
Mühlhausen, 
Dünzlau

Montag 23.12.2013 Restmüll-
tonne

Gerol-
fing (nördl. 
Wilhelm-
Busch-Str.)

Montag 23.12.2013 Restmüll-
tonne

Gerolfing 
(südl. Wil-
helm-Busch-
Str.)

Freitag 27.12.2013 Restmüll-
tonne

Etting Freitag 27.12.2013 Biotonne

Hagau Samstag 28.12.2013 Biotonne

Oberhaun-
stadt, Müller-
badsiedlung

Samstag 28.12.2013 Biotonne

Unterhaun-
stadt

Samstag 28.12.2013 Biotonne

Seehof Samstag 28.12.2013 Restmüll-
tonne

Vollzug der Wassergesetze; 
Versickerung von Oberflächenwasser 

und Einleitung von Oberflächenwasser 
in einen Graben von den öffentlichen 

Verkehrsflächen aus dem Baugebiet „Fried-
richshofen-West“ (Bauabschnitt 1)

Die Stadt Ingolstadt plant die Erschließung des Baugebietes „Fried-
richshofen-West“ Bauabschnitt 1(Baugebiet Nr. 195). 

Das Niederschlagswasser von den öffentlichen Verkehrsflächen 
(übergeordnete Straßen) wird in 4 Teileinzugsgebieten abgeleitet. 
Dabei entwässert die Teilfläche VA01 im Norden in die neu zu er-
richtende Versickerungsmulde am Nordrand des Baugebietes, die 
mittlere Teilfläche VA02 entwässert in die neu zu errichtende mitt-
lere Versickerungsmulde, die Teilfläche VA03 beinhaltet die südli-
che Steigerwaldstraße, welche in die seitliche Sickerfläche entlang 
der Straßensüdseite versickert und die Teilfläche VA04 bezieht sich 
auf das westliche Ausbaustück der Jurastraße, welches in den am 
Nordrand der Straße verlaufende Graben entwässert. Lediglich die 
Bereiche, die höhentechnisch nicht an die Versickerungsanlage an-
gebunden werden können, werden an die Mischwasserkanalisation 
angeschlossen. Das Niederschlagswasser aus den vier verkehrsberu-
higten Innenbereichen entwässert über eigene Versickerungsrigo-
len im öffentlichen Bereich. 

Die Bemessung der jeweiligen Versickerung erfolgte gemäß Ar-
beitsblatt DWA-A 138. Der Nachweis der qualitativen Gewässerbe-
lastung und der erforderlichen Behandlungsmaßnahmen gemäß 
Merkblatt DWA-M 153 wurde vorgelegt.

Für die Versickerung von Oberflächenwasser über Versickerungs-
mulden und –rigolen in das Grundwasser und Einleitung von 
Oberflächenwasser in einen Graben von den öffentlichen Ver-
kehrsflächen aus dem geplanten Baugebiet „Friedrichshofen-West“ 
(Bauabschnitt 1) wurde eine gehobene wasserrechtliche Erlaubnis 
nach § 15 WHG beantragt.

Die Planunterlagen liegen in der Zeit vom 07.01.2014 bis ein-
schließlich 07.02.2014 bei der Stadt Ingolstadt, Umweltamt, Rat-
hausplatz 9, Zimmer 108 während der Dienststunden

vormittags Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr

nachmittags  Montag bis Dienstag 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 
und Donnerstag 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann 
bis spätestens 2 Wochen nach der Beendigung der Auslegung, spä-
testens bis zum 21.02.2014, bei der Stadt Ingolstadt, Umweltamt, 
Rathausplatz 9, 85049 Ingolstadt, Einwendungen schriftlich oder 
zur Niederschrift erheben.

Einwendungen, die nach Ablauf der Einwendungsfrist erhoben 
werden, sind ausgeschlossen. Werden gegen den Plan Einwendun-
gen erhoben, so werden diese in einem Termin er örtert, der noch 
ortsüblich bekannt gemacht wird. Diejenigen, die Einwendungen 
erhoben haben, werden von dem Termin gesondert benachrich-
tigt. Sind mehr als 50 solche Benach richtigungen vorzunehmen, so 
können sie durch öffentliche Bekanntmachungen ersetzt wer den. 
Nimmt ein Beteiligter am Erörterungstermin nicht teil, kann auch 
ohne ihn verhandelt werden.

Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen entstehende Kosten, 
auch solche für einen Bevollmächtigten, können nicht erstattet 
werden.

Die Zustellung des Erlaubnisbescheides kann durch öffentliche Be-
kanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen 
vorzunehmen sind.

Der Erörterungstermin wird gesondert festgesetzt.
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